
D
er

Zü
rc

he
r
H

au
se

ig
en

tü
m

er 2
|2

01
1

H V ZE

Am 3. April an die Wahlurnen!

| Regierungsratswahlen (S. 75 ff)

| Kantonsratswahlen (S. 71 ff und
Wahlbeilage der Sektion beachten)



67HEV 2 | 2011

Die Seite des Geschäftsleiters

Der Zürcher Stadtrat lässt sich durch die
von links-grüner Seite lancierten Initiativen,
welche versprechen, den Anteil kostengünsti-
gen Wohnraums auf die eine oder andere
Weise zu erhöhen, nicht beirren, lehnt diese
allesamt ab und hält grundsätzlich an seiner
bisherigen Wohnbaupolitik fest. Er tut auch
gut daran, hat sie sich doch bewährt, auch
wenn sie nicht alle Wünsche erfüllen kann.
Das könnten die Initiativen nämlich auch
nicht, würden die Stadtkasse jedoch zusätzlich
mit Unsummen belasten und die Situation auf
dem Wohnungsmarkt eher verschlechtern.

Die Auswirkungen von Eingriffen in den
Wohnungsmarkt sind schwer vorauszusehen.
Der Beweis, dass der Staat die diesbezüglichen
Wünsche der Bevölkerung besser erfüllen
kann als private Investoren, ist bis heute nicht
erbracht. Im Gegenteil: Überall, wo die öffent-
liche Hand den privaten Wohnungsbau zu
stark eingeschränkt hat, mussten früher oder
spätere private Bauträger die entstandenen
Lücken füllen. Zürich hat es diesbezüglich gut.
Der allergrösste Teil der Bevölkerung ist mit
seiner Wohnsituation zufrieden. Allerdings
kann man mit dem derzeitigen Wohnungsbe-
stand die Nachfrage aus dem Um- und Aus-
land nicht befriedigen. Was es braucht, ist der
beschleunigte Bau von neuen Wohnungen in
jeder Preisklasse. Eine generelle Vergrösserung
des Wohnungsangebots würde den Druck
auch auf preisgünstige Wohnungen mildern.
Allerdings muss man sich als Erstes von der
Vorstellung trennen, es sei möglich, in Zürich
so viele Wohnungen zu bauen, dass jeder, den
es hierher zieht, seine Traumwohnung findet.

Aber vielleicht ist es noch wichtiger, die
unterschwellig bestehende Idee, Zürich sei

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Gegen links-grünen Rutsch in der
Wohnbaupolitik

gebaut, aus der Festplatte zu löschen von
– definitiv. Die Frage ist weniger, wer bauen
soll, als wo und wie man bauen kann und soll.
Zürich ist nicht die Stadt grosser architektoni-
scher Würfe und wird es wohl auch nicht wer-
den. Aber auch durch punktuelle Erneuerung
und Verdichtung liesse sich schon einiges
gewinnen, und unzürcherische Ideen, wie bei-
spielsweise der Bau eines neuen, stark verdich-
teten Stadtteils, sollten nicht zum Vorneherein
verworfen werden.

Fragwürdig scheint hingegen der stadträtli-
che Gegenvorschlag mit einer neuen Stiftung.
Was eine solche erfolgreicher machen könnte
als die drei bereits bestehenden Stiftungen
mit gleicher oder doch sehr ähnlicher Ziel-
setzung, ist alles andere als klar. Und warum
sind übrigens die vom Gemeinderat vorgese-
henen 5 Millionen Franken für die Wohn-
bauförderung bisher nicht eingesetzt worden?
Damit wurde eine Chance vertan, den Mittel-
stand in der Stadt Zürich zu stärken. ■

Albert Leiser
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zum Ziel, sich der erwähnten «Aushöhlung
des Eigentums» zu widersetzen. Mehr noch,
die Gruppierung will aktiv den Erwerb von
Wohn- und Grundeigentum fördern, macht
sich stark für eine massvolle, faire und trans-
parente Besteuerung und setzt sich für wert-
erhaltende und wertvermehrende Massnah-
men ein.

Die Kantonsratsgruppe sieht sich in ihrem
Auftrag durch verschiedene Entscheide der
Bevölkerung gut legitimiert. Erinnert sei nur
an die Abstimmungen zur Abschaffung der
Erbschaftssteuer und der Handänderungs-
steuer. Beide Vorlagen wurden mit schönen
Mehrheiten von der Zürcher Bevölkerung
unterstützt.

Jüngste Aktivitäten
Nachdem auf Bundesebene die Dumont-

Praxis aufgehoben wurde, hat sich die Grup-
pe im Kantonsrat zusammen mit dem HEV
Kanton Zürich beim Regierungsrat für eine
Aufhebung im Kanton Zürich bei den Staats-
und Gemeindesteuern eingesetzt. Aufgrund
dieser Anstrengungen wird diese Steuer-

praxis auch in unserem Kanton aufgehoben.
Exponenten der parlamentarischen Gruppe
haben sich mit der Vereinfachung der Ver-
botsregelung auf Privatgrund auseinander-
gesetzt. Das Einleiten eines solchen privaten
Verbots ist nicht nur sehr komplex, sondern
auch äusserst kostspielig. Die Grundeigen-
tümer haben für diese Unkosten selber auf-
zukommen. Die Erträge bei einer Verzeigung
fliessen dann aber in die Staatskasse. Der
Vorstoss hat zum Ziel, dass solche Verfahren
für die Grundeigentümer zukünftig einfa-
cher und kostengünstiger werden.

Die kantonsrätliche Gruppe bekämpfte
erfolgreich eine parIamentarische Initiative,
die verlangte, dass der Eigenmietwert künf-
tig nicht mehr vom Regierungsrat, sondern
vom Kantonsrat festgelegt würde. Die Grup-
pe lehnte das Ansinnen ab, weil es sich dabei
um eine Vollzugsverordnung handelt, die
gar nicht in die Kompetenz des Kantonsrates
fällt. Zudem ist es sehr ungewiss, ob die
Eigentümer besser fahren würden, wenn der
Eigenmietwert durch den KR festgesetzt
würde. ■
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Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 3. April 2011

HEV Kanton Zürich unterstützt Fünferticket
lr. Die Delegierten des Hauseigentümerverbands Kanton Zürich beschlossen an
der Delegiertenversammlung vom 20. Dezember 2010, die bürgerlichen Regierungsrats-
Kandidatinnen und -Kandidaten Dr. Ursula Gut-Winterberger (FDP), Dr. Hans Hollenstein
(CVP), Ernst Stocker (SVP), Dr. Thomas Heiniger (FDP) und Markus Kägi (SVP) im
Wahlkampf um die Regierungsratssitze zu unterstützen.
Dem Beschluss der Delegierten vorausgegangen war eine gut einstündige Podiumsdiskus-
sion, in welcher die Kandidierenden vom Publizisten Karl Lüönd und den Delegierten
intensiv zu Themen rund um Grund- und Wohneigentum befragt wurden. Hans Egloff,
Präsident des Hauseigentümerverbands Kanton Zürich, ist der Ansicht, dass mit der Unter-
stützung dieser Kandidierenden die Chancen am grössten sind, dass die Anliegen und
Bedürfnisse der Hauseigentümerinnen und -eigentümer im Kanton Zürich nicht nur wahr-,
sondern auch ernst genommen und entsprechend vertreten werden.
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Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 3. April 2011

lr. Wohn- und Grundeigentum ist nach
wie vor beliebt. Laut Umfragen des HEV
würden mehr als die Hälfte der Schweizerin-
nen und Schweizer gerne in den eigenen
vier Wänden leben. Wohn- und Grund-
eigentum ist aber auch sonst beliebt: Leider
dienen Hauseigentümerinnen und -eigen-
tümer immer wieder als beliebte und unver-
zichtbare Einnahmequelle. Kaum ein ande-
res Gut ist so gebühren- und steueranfällig
wie Grundeigentum. Kaum ein anderes Gut
wird in der Nutzung stärker eingeschränkt

als das Grundeigentum. Kaum einem ande-
ren Gut wird die Verantwortung für Immis-
sionen und Emissionen so lückenlos über-
bunden wie dem Grundeigentum. Hier gibt
die kantonsrätliche Gruppe «Wohn- und
Grundeigentum» Gegensteuer.

Ziele der Gruppe Wohn-
und Grundeigentum

Die kantonsrätliche Gruppe, der mo-
mentan knapp die Hälfte aller Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier angehört, hat

Kantonsratsgruppe «Wohn- und Grundeigentum»

Engagement für das Wohneigentum

Ausschuss der Kantonsratsgruppe «Wohn- und Grundeigentum» (v.l.n.r): Max Clerici, Jean-Luc
Cornaz, Hans Heinrich Raths, Carmen Walker Späh, Josef Wiederkehr und Andreas Federer
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Kantonsrat – Proporzwahlen

Listenstimmen sind die wichtigsten
Stimmen

po. Jeder/Jede offizielle Kandidat/in,
dem der/die Wählende die Stimme gibt,
bringt in erster Linie derjenigen Partei eine
Listenstimme, die ihn/sie auf ihrem Wahl-
vorschlag aufführt. Da die Listenstimmen
über die Sitzverteilung entscheiden, sind sie
die wichtigen Stimmen. Jeder leer gelassene
Platz zählt derjenigen Partei als Listenstim-
me, welche in der Listenbezeichnung ge-
nannt ist. Wer den leeren Wahlzettel be-
nutzt, aber nicht die ganze Liste mit Namen
füllt, wählt effektvoll, wenn er diesen mit
der Listenbezeichnung derjenigen Partei
versieht, welche er favorisiert.

Kumulieren
Will man eine Person gegenüber ande-

ren Mitbewerbern bevorzugen, so führt
man sie maximal zwei Mal auf. So erhält sie
eine Kandidatenstimme mehr, die sie auf
der Rangliste innerhalb der Liste weiter
nach vorne bringt. Dafür muss dann aller-
dings ein anderer Name gestrichen werden,
es sei denn, es habe ohnehin noch leere
Listenplätze, um den Namen des/der be-

vorzugten Kandidierenden ein zweites Mal
einzutragen.

Panaschieren
Namen von anderen Listen auf dem

Wahlzettel aufzuführen, ist auch eine
Möglichkeit. Als Konsequenz erhalten die
anderen Listen die Listenstimmen von
den panaschierten Namen, und der Partei
gehen die entsprechenden Stimmen ver-
lustig. Die panaschierte Stimme, die auf
einer anderen Liste auftaucht, schwächt
zwar die vom Wähler favorisierte Partei,
verhilft dem Kandidaten aber zu einer
zusätzlichen Stimme.

Regierungsrat – Majorzwahlen
Anders als bei den Proporzwahlen darf

bei den Majorzwahlen ein Name nur ein-
mal auf einem Wahlzettel aufgeführt wer-
den. Führt man nur die Wunschkandi-
dat(inn)en auf und lässt die restlichen Zei-
len leer, so erhalten diese gegenüber den
nicht aufgeführten Kandidat(inn)en einen
Vorteil. Besonders bei den Majorzwahlen
kann eine Stimme Unterschied oft über
Sieg oder Niederlage entscheiden, so dass
es zweckmässig sein kann, nicht alle seine
Stimmen zu verteilen. ■

So machen Sie aus Ihrem Wahlrecht
das meiste

Am 3. April an die Wahlurnen!
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Für gesunde
Finanzen

Ursula Gut
bisher

«In der Legislatur 2007–2011 habe ich
einiges erreicht:
– Ein weiterer positiver Rechnungsab-
schluss in Serie trotz Finanzkrise
– Das höchste Eigenkapital seit 1982
– Mit dem Sanierungsprogramm
wurden für die Jahre 2011–2014
Korrekturen im Umfange von 1,8 Mia.
vorgenommen
– Aufgleisung des Steuerpaketes
zur Stärkung des Standortes Zürich
– Einführung eines leistungsbezogenen
Lohnsystems in der Verwaltung
– Im Korruptionsfall der BVK rasch
gehandelt (Strafanzeige, fristlose Kündi-
gung, Administrativuntersuchung).
Ich setze mich ein für massvolle Steuern
und einen sorgfältigen Umgang mit
Steuergeldern sowie gegen eine Schul-
denwirtschaft zulasten der nächsten
Generation ein. Ich stehe für eine klare
und faire Finanzplanung mit
Weitblick.»
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Ihre Sicherheit
ist mir wichtig!

Hans Hollenstein
bisher

«Mit einer starken und modernen
Polizei will ich Sie vor Haus- und Woh-
nungseinbrüchen schützen. Denn ich
weiss, welch grosse Betroffenheit
gerade diese Delikte bei den Opfern
hinterlassen. Darum setze ich mich
ein für:
– die Rekrutierung und Ausbildung
zusätzlicher Aspirantinnen und Aspiran-
ten, damit die Kantonspolizei rasch
ihren Sollbestand erreicht;
– einen gezielten Polizeieinsatz, damit
Patrouillen rund um die Uhr überall im
Kanton rasch vor Ort sind;
– eine effiziente gegenseitige Unter-
stützung zwischen Kantons-, Stadt-
und Gemeindepolizeien, vorab durch
Schaffung der Zürcher Polizeischule;
– verstärkte Prävention durch Sicher-
heitsberatung und Sicherheitskampa-
gnen;
– eine enge Zusammenarbeit zwischen
Polizei und Staatsanwaltschaften bei der
Aufklärung und Verfolgung begangener
Delikte.»

Für bezahlbare
Gesundheit

Thomas Heiniger
bisher

«Vor vier Jahren habe ich versprochen,
dass ich mich als Regierungsrat für einen
fitten Kanton Zürich einsetzen werde:
für einen starken, fairen, ausdauernden
und intelligenten Kanton. Dieses Verspre-
chen weist mir den Weg. Ich setze mich
ein für eine solide Grundversorgung, für
hochwertige und effiziente medizinische
Leistungen sowie für Forschung und
Spitzenmedizin in Zürich. Ich kämpfe
gegen Kostenexplosion und überhöhte
Krankenkassenprämien. Ich dränge
auf schlanke Strukturen, weniger Büro-
kratie und einfachere Gesetze. Die
Etappenziele, die ich dabei erreichen
konnte, sind für mich die beste Motiva-
tion, meine Arbeit weiterzuführen. Ich
freue mich, wenn Sie mich dabei mit Ihrer
Stimme unterstützen – für bezahlbare
Gesundheit und einen fitten Kanton
Zürich.»

www.thomas-heiniger.ch
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Eigentum
schafft Werte

Ernst Stocker
bisher

«Wer im Kanton Zürich Wohneigentum
kauft und sich häuslich niederlässt, fühlt
sich hier zuhause und stärkt die Wirt-
schaft. Das eigene Haus oder die eigene
Wohnung binden uns eng an die Hei-
mat und schaffen volkswirtschaftliche
Werte: Gut die Hälfte des physischen
Kapitals in der Schweiz besteht aus
Boden und lmmobilien. Ich werde das
Haus- und Stockwerkeigentum in der
Regierung deshalb weiterhin forcern,
unter Berücksichtigung raumplaneri-
scher Notwendigkeiten. Ich bin Über-
zeugt, dass eine bürgerliche Regierung
den Standort Zurich und unsere Volks-
wirtschaft stärken und damit allen
Bürgerinnen und Bürgern des Kantons
Zurich dienen wird.»

www.ernst-stocker.ch
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Überzeugt mit
Konsequenz und
Offenheit

Markus Kägi
bisher

«Markus Kägi hat als Regierungsrat
und Baudirektor bewiesen, dass er das
Ziel eines lebenswerten und attrakti-
ven Kantons Zürich konsequent ver-
folgt. Er steht für eine verantwortungs-
volle bürgerliche Politik, welche die
nachhaltige Entwicklung des Kantons
fördert. Die Lebensqualität, auch die
unserer Nachkommen, ist für den Wirt-
schaftsstandort Zürich von grosser
Bedeutung. Darum setzt sich Markus
Kägi z. B. für eine hohe Siedlungsqua-
lität und intakte Landschaften ein.
Die Vielfalt des Kantons liegt ihm am
Herzen. Er will starke Gemeinden
und Regionen. Diese gehören zu den
vielen Partnern, mit denen er einen
intensiven Dialog pflegt. Mit seiner
Offenheit, Verlässlichkeit und Volksnähe
hat Markus Kägi viele Menschen von
sich überzeugt. Auf dieser Basis will er
seine Arbeit fortsetzen.»
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Schutz des Eigentums

Haben Sie sich auch schon geärgert, weil
jemand unerlaubterweise sein Auto auf
Ihrem Privatgrund abgestellt hat? Leider
sind die Möglichkeiten, sich dagegen zu
wehren, bescheiden. Mit einem amtlichen
Verbotsschild können Bussen gestützt auf
ein sogenanntes audienzrichterliches Verbot
ausgestellt werden. Doch der Weg, bis Sie
das Schild überhaupt erst aufstellen dürfen,
ist steinig und mit grossem Aufwand ver-
bunden.

Zuerst müssen Sie sich bei der Verwal-
tung durchfragen, wie ein solcher Antrag
gestellt werden kann. Onlineformulare und
ein Beschrieb über das Vorgehen sind auf
dem Internet nicht auffindbar. Im Weiteren
sind bei einem solchen Verfahren ver-
schiedene Behörden involviert. Dies macht
das Unterfangen kompliziert und teuer.

Haben Sie dann endlich einen positiven
Entscheid, dürfen Sie ein Verbotsschild
erwerben, das entsprechend platziert wer-
den muss. Natürlich gehen sämtliche Kosten
zu Ihren Lasten.

Die Krux an der Sache ist nun die, dass
Sie einen grossen zeitlichen und finanziellen
Aufwand hatten, die Einnahmen durch Ver-
zeigungen jedoch in die Staatskasse fliessen.

Exponenten der Kantonsratsgruppe
Wohn- und Grundeigentum haben im Kan-
tonsrat einen Vorstoss eingereicht. Ziel die-
ses Vorstosses ist eine Vereinfachung des
Verfahrens, damit sich zukünftig der zeitli-
che und finanzielle Aufwand für die Grund-
eigentümer bei einem Gesuch für ein audi-
enzrichterliches Verbot in Grenzen hält. Das
entsprechende Postulat wurde an den
Regierungsrat überwiesen. ■

Verbote auf Privatgrund:

Bewilligungsverfahren
muss vereinfacht werden!
Andreas Federer, Kantonsrat

v.l.n.r. Josef
Wiederkehr,
Andreas
Federer, Hans
Egloff
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www.katasterauskunft.stadt-zuerich.ch
Die Stadt Zürich macht einen umfangreichen Katasterkatalog
zu Eigentumsbeschränkungen im Internet zugänglich.

po. Welche baurechtlichen Vorgaben auf welcher Parzelle in der Stadt Zürich gegeben sind,
kann neuerdings online eingesehen werden. Damit kann man sich ohne Behördengang per
Mausklick über öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Stadt Zürich informie-
ren. Jedes Grundstück auf Stadtgebiet ist in der Katasterauskunft auffindbar. Informationen
zu Einzelthemen oder ein Gesamtbericht zur Parzelle lassen sich mühelos zusammenstellen.

Fluglärm
Im Januar hat die Flughafen Zürich AG eine grosse Anzahl von Eigentümern angeschrieben
und ihnen unter Bezugnahme auf einen Bundesgerichtsentscheid vom 8. Juni 2010 den
Rückzug ihres Entschädigungsbegehrens nahegelegt. Die Sachdarstellung ist grundsätzlich
korrekt, bietet aber Interpretationsspielraum, den es gegebenenfalls auszunützen gilt.
Der HEV Kanton Zürich hat Rechtsanwalt Dr. Ettler beauftragt, ein Ablaufschema zu ent-
wickeln. Dieser Bericht mit praktischen Empfehlungen ist unter www.hev-zh.ch (Ratgeber
HEV ZH/Fluglärm) nachzulesen. Für weitergehende Hilfe wende man sich an den Rechts-
auskunftsdienst der Sektion.

Medien

Tele Top: Thema Eigenheim im TOP TALK
Im TOP TALK jeweils am letzten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr
(mit stündlicher Wiederholung) beantworten Fachleute des HEV ZH
die wichtigsten Fragen zum Thema Wohneigentum.

www.stadt-zuerich.ch/planauflagen
po. Die Pläne anstehender Bauprojekte in der Stadt Zürich stehen nun online zur Verfügung.

Beim gesetzlich vorgeschriebenen und rechtsverbindlichen Aushang der Pläne von
Bauprojekten sowie abgewiesener Einwendungen ändert sich nichts. Sie können weiterhin
beim Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, bzw. Beatenplatz 2, 8001 Zürich,
während der Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag, 07.00 bis 18.00 Uhr, und am
Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr eingesehen werden.



89HEV 2 | 2011

Energie

Um die Stromeffizienz im Mehrfamilien-
haus zu steigern, haben die Elektrizitätswer-
ke des Kantons Zürich (EKZ) ein gleich-
namiges Umwelt-Förderprogramm lanciert.
Wer sich jetzt daran beteiligt, kann in den
Genuss von Fördergeldern kommen. Den
Einstieg bildet der EKZ-Stromcheck, eine
vergünstigte Energieberatung, welche zur
Teilnahme an verschiedenen Förderaktio-
nen berechtigt. Finanzielle Beiträge werden
für den Ersatz alter, zur Liegenschaft gehö-
render Haushaltsgrossgeräte und für die
energetische Modernisierung der allgemei-
nen Beleuchtungsanlagen gezahlt.

Mit dem Stromcheck erhält der Hausei-
gentümer für 100 Franken pro Liegenschaft
eine energetische Bewertung der an den
Allgemeinstrom angeschlossenen Verbrau-
cher. Ein EKZ-Energieberater erfasst vor
Ort den Istzustand der Anlagen und über-
prüft die Einstellwerte der Steuergeräte. Die
möglichen Massnahmen zur Verbesserung
der Stromeffizienz werden in einem Bericht
festgehalten. Vom Stromcheck profitieren
auch die Bewohner des Hauses. An alle
Haushalte einer teilnehmenden Liegen-
schaft wird eine EKZ-Stromsparbox verteilt.

Ineffizienz aufspüren
Bereits wurden 161 Liegenschaften mit

einem Stromcheck auf ihr Stromeffizienz-

Potenzial hin überprüft. «Natürlich gibt
es auch Liegenschaften die energetisch in
einem Topzustand sind, aber in 90 Prozent
der Fälle finden wir versteckte Stromfres-
ser», so Markus Ziegler, EKZ-Energieberater.
«Da gibt es Heizungspumpen, die auch
im Sommer laufen, Warmwasserbegleithei-
zungen, die 24 Stunden in Betrieb sind,
Abluftanlagen mit zu langen Nachlaufzei-

Förderprogramm für mehr Stromeffizienz

Noch bis Ende Juni profitieren
Ausgangspunkt des EKZ-Umwelt-Förderprogrammes Stromeffizienz
im Mehrfamilienhaus ist der EKZ-Stromcheck. Diese energetische Beur-
teilung des Allgemeinstromverbrauches einer Liegenschaft kann noch
bis Ende Juni bestellt werden. Ein Stromcheck berechtigt zur Teilnahme
an lohnenswerten Förderaktionen für den Ersatz ineffizienter Haushalt-
grossgeräte und Beleuchtungsanlagen.

Noch bis Ende Juni vom
EKZ-Umwelt-Förderprogramm
profitieren:
Lassen Sie jetzt die Stromeffizienz in
Ihrer Liegenschaft überprüfen und wir
schenken allen Ihren Mietern eine
EKZ-Stromsparbox mit vielen Tipps und
einer wertvollen LED-Lampe.

ANZEIGE
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ten oder defekten Regulierungen.» Immer
noch sind ineffiziente Glühlampen installiert
und bei Beleuchtungsanlagen weichen die
Betriebszeiten oft vom tatsächlichen Be-
darf ab.

Dabei bieten hier Bewegungsmelder
oder Dämmerungsschalter komfortable
Lösungen. Ziegler: «Neben einer Kontrolle
der Beleuchtungsinstallationen empfehlen
wir den Ersatz alter Grossgeräte durch
Top-Ten-Geräte – und zwar am besten
jetzt. Denn aktuell können unsere Kunden
von den attraktiven Förderaktionen profi-
tieren!»

Wie weiter?
Der Stromcheck kann nur noch bis

30. Juni 2011 bestellt werden. Gefördert
werden Stromeffizienzmassnahmen, die bis
spätestens 31. Juli 2011 umgesetzt sind.

Teilnahmeberechtigt sind Eigentümer
von Mehrfamilienhäusern mit mindestens
drei Wohneinheiten, die von den EKZ mit
Strom versorgt werden.

Das Anmeldeformular für den EKZ-Strom-
check und weitere Informationen können
unter www.ekz.ch/umwelt-foerderprogramm
abgerufen oder telefonisch unter der Telefon-
nummer 058 359 11 13 angefragt werden.■

Profitieren Sie von attraktiven Förderbeiträgen!
Die Durchführung des EKZ-Strom-
checks berechtigt zur Teilnahme an den
Förderaktionen. Gefördert werden
zum Beispiel Wäschetrockner und Wasch-
maschinen mit bis zu 500 Franken,
Kühlschränke mit bis zu 450 Franken pro
Gerät, ein Leuchtenersatz mit bis zu
75 Franken pro Leuchte. Für eine effizien-
te Beleuchtungssteuerung zahlen die
EKZ bis 200 Franken dazu.
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po. Im Januar haben ERZ Entsorgung +
Recycling Zürich und die Erdgas Zürich AG
die Biogas Zürich AG gegründet. Biogas
Zürich wird die Organisation und Infrastruk-
tur schaffen, damit die biogenen Garten- und
Küchenabfälle aus Haushalten der Stadt
Zürich gesammelt, verwertet und das daraus
gewonnene Biogas ins Erdgasnetz der Stadt
Zürich eingespeist werden kann.

Nachdem der Gemeinderat im vergange-
nen Herbst die notwendigen Inves-titionen
beschloss, soll jetzt die Sammlung und Ver-
wertung von Grüngut in der Stadt Zürich auf
biogene Küchenabfälle aus Haushaltungen
ausgedehnt werden. An der neugegründeten
Biogas Zürich AG sind ERZ mit 60 Prozent
und Erdgas Zürich mit 40 Prozent beteiligt.

Das Unternehmen wird ab 2013 rund
25 000 Tonnen Grüngut verwerten und das
daraus gewonnene Biogas ins Erdgasnetz der
Stadt einspeisen. So können ab 2013 rund
5000 Wohnungen CO2-neutral ge-heizt wer-
den. Damit leistet Biogas Zürich einen Beitrag
zum Erreichen der städtischen 2000-Watt-
Ziele. Biogas Zürich wird der Stadtbevölke-
rung ab 2013 ein Grüngutabonnement an-
bieten, welches je nach Containergrösse jähr-
lich zwischen 150 und 840 Franken kosten
wird.

Der HEV Zürich begrüsst dieses Projekt als
weiteren Schritt in die richtige Rich-tung,
nämlich mit Anreizen und nicht mit Zwangs-
massnahmen der 2000-Watt-Gesellschaft
näher zu kommen. ■

Biogas Zürich AG gegründet

Tramstrasse 68, 8050 Zürich
Telefon 044 311 90 62, Fax 044 311 77 67

www.lendenmann.ch

Alle Kaminfegearbeiten im mechanischen,
chemischen oder Hochdruckreinigungs-
Verfahren

Streicharbeiten an Blechgarnituren über Dach

Verkauf und Montage von Dach- und
Wohnraumdachfenstern

Estrichisolationen

Prompter Kontroll- und Reparaturservice

Kaminfeger- und Dach-Service

Energetisch sanieren

Gemeinderat gegen Stadtrat
Im August 2009 forderte Direktor Albert Leiser den Zürcher Stadtrat auf, das Sonderge-
brauchsreglement so zu ändern, dass bei Fassadenisolationen in Zukunft auf die gegebe-
nenfalls fällig werdende Gebühr für eine Sondernutzungskonzession verzichtet werde.
In seiner Antwort lehnte der Stadtrat dies aus formalistischen Gründen ab, was Albert
Leiser in diesem Organ als inkonsequent und kontraproduktiv bezeichnete (vgl. HEV 3/10).
Der Gemeinderat teilt seine Meinung und hat die Motion am 20. Januar überwiesen.
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LED- und Energiesparlampen
rechnen sich

Beim genauen Hinsehen rechnet sich
die Verwendung von LED- und Energie-
sparlampen. Obwohl der Anschaffungs-
preis von LED- und ESL-Lampen deutlich
über dem Preis von Glühlampen liegt,

rechnet sich der Kauf einer energieeffizien-
ten Lampe über deren Lebensdauer. Der
Ersatz einer Glühlampe 60 W durch eine
ESL 15 W lohnt sich bereits nach ca. 1500
und der Ersatz einer Glühlampe 60 W
durch eine LED 12 W nach ca. 5000 Be-
triebsstunden. ■

LED-Leuchtenausstellung und Beratung im ewz-Kundenzentrum
Die spezielle Leuchtenausstellung am Beatenplatz 2, die bis im Frühjahr 2011 dauert, zeigt
die Vielfalt der heutigen effizienten LED-Beleuchtungen in praktischer Anwendung auf.
Gezeigt wird eine Auswahl an handelsüblichen Modellen wie Lese-, Decken- und Steh-
leuchten (kein Verkauf bei ewz). Zudem erwartet die Besucherinnen und Besucher nebst der
kompetenten Energieberatung eine künstlerische Umsetzung zum Thema Licht. Ein Besuch
lohnt sich.

ewz-Kundenzentrum Öffnungszeiten:
Beatenplatz 2 Mo, Di, Mi, Fr: 8.00 – 17.00 Uhr
8001 Zürich Do: 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon 058 319 49 60, Fax 058 319 41 90 Samstag und Sonntag geschlossen.
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Glühlampenverbot, Energieetikette, LED
(lichtemittierende Diode), ESL (Energie-
sparlampe): Wer sich mit den Themen Licht
und effiziente Beleuchtung beschäftigt,
kommt heute nicht an diesen Begriffen
vorbei. Seit dem 1. Januar 2009 ist das
Glühlampenverbot auch in der Schweiz in

Kraft. Dieses sieht den zeitlich gestaffelten
Auslauf ineffizienter Lampen vor und setzt
gleichzeitig die Mindestanforderung be-
züglich Energieeffizienzklasse für Lampen
fest. Die Anforderungen an die Energie-
effizienz von Lampen nehmen in den kom-
menden Jahren stetig zu, so dass bis im
Jahr 2016 nur noch Lampen der Energie-
effizienzklasse A zugelassen sein werden.

Lampen im ewz-Kundenzentrum
vergleichen und zu Hause testen

Die Energieetikette, welche für Lampen
vorgeschrieben ist, zeigt auf einen Blick die
Leistung, den Lichtstrom und die Lebens-
dauer auf. Sie ermöglicht, unterschiedliche
Lampen miteinander zu vergleichen und
die richtige Wahl für den gewünschten
Einsatz zu treffen. Der Wechsel von der
ineffizienten Glühlampe hin zur energie-
effizienten Beleuchtung wird dadurch ver-
einfacht.

Die Energieberaterinnen und -berater
im ewz-Kundenzentrum zeigen den Besu-
cherinnen und Besuchern anhand eines
Lichtmodules den direkten Vergleich von
unterschiedlichen Lampen auf. Die Lam-
pen können für einen Test in den eige-
nen vier Wänden ausgeliehen werden.

Effiziente Beleuchtung mit LED und ESL
Peter Wieland, ewz

Mit dem in Phasen vollzogenen Glühlampenverbot seit 1. Januar 2009
steigt das Interesse an effizienten Beleuchtungsmitteln wie LED oder
Energiesparlampen. Durch das grosse Angebot entstehen aber auch
Fragen zu den Kosten, der Effizienz und der Lebensdauer der Leucht-
mittel. Die aktuelle Leuchtenausstellung im ewz-Kundenzentrum
am Beatenplatz 2 bringt Licht ins Dunkel und informiert rund um das
Thema Beleuchtung und Energieeffizienz.



Altbau und Denkmalschutz
Kundenservice/Beratung
Entwurf und Gestaltung

Kunst am Bau
Hightech/Büroumbauten

Gesunde Anstriche
Arztpraxis/Klinik

Maler Feurer AG
Eidg. dipl. Malermeister, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 21 20, www.malerfeurer.ch



Spezialangebot für Mitglieder
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Neue Zivilprozessordnung

Bevor eine Klage beim Gericht einge-
reicht wird, versucht die Schlichtungsbe-
hörde, wie bis anhin im Sinne von «Zuerst
schlichten, dann richten» zwischen den Par-
teien zu vermitteln.

Per 1. Januar 2011 gelten für Arbeit-
nehmende und Konsumentinnen und Kon-
sumenten folgende neuen Verfahrensre-
geln:

– Arbeitsrechtliche Streitigkeiten können
in den Städten Zürich und Winterthur
nicht mehr direkt beim Arbeitsgericht
anhängig gemacht werden, sondern sind
wie im ganzen Kanton Zürich mit einem
Schlichtungsgesuch beim dafür zustän-
digen Friedensrichteramt anhängig zu
machen. Diese Schlichtungsverfahren
können ausser am Wohnsitz der/des
Beklagten auch am Ort, an dem die/der
Arbeitnehmende gewöhnlich ihre/seine
Arbeit verrichtet, eingeleitet werden.

– Auf Antrag der/des Gesuchstellenden
können die Friedensrichterinnen und
Friedensrich-ter bis zu einem Betrag von
CHF 2000 einen Entscheid fällen.

– Bis maximal CHF 5000 können die Frie-
densrichterinnen und Friedensrichter
neu einen Urteilsvorschlag machen.

– Neu sind alle Scheidungs- und Ehetren-
nungsklagen direkt beim dafür zuständi-
gen Bezirksgericht einzureichen.

– Strafanzeigen wegen Ehrverletzungen
(üble Nachrede, Verleumdung und/oder
Beschimpfung, Art. 173–177 StGB) sind
neu bei der Polizei bzw. bei der dafür
zuständigen Staatsanwaltschaft einzu-
reichen und werden nicht mehr vom
Friedensrichteramt behandelt.

Die Friedensrichterämter stehen den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern für Informa-
tionen und Hinweise bezüglich der Einrei-
chung von Klagen und zum Prozessablauf
zur Verfügung:

www.stadt-zuerich.ch/friedensrichter
www.friedensrichter-zh.ch ■

Neuerungen bei den
Friedensrichterämtern
Seit 1. Januar 2011 ist die einheitliche Schweizerische Zivil-
prozessordnung (ZPO) in Kraft. In 407 Artikeln werden erstmals
einheitlich für die gesamte Schweiz der Gang des Verfahrens
in zivilrechtlichen Streitigkeiten, die ge-richtlichen Zuständigkeiten, die
Verfahrensrechte und -pflichten der Parteien sowie die Rechtsmittel
geregelt. Die neue ZPO wirkt sich auch auf die Aufga-ben der Friedens-
richterämter aus.

Robert Schönbächler,
Präsident Verband

der Friedensrichter und
Friedensrichterinnen

des Bezirks Zürich und
Friedensrichter

der Stadtzürcher Kreise
6 + 10.





Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie-
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter-
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkon-
trolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Bauverzögerung oder -verhinderung durch
Mieter | Mietzinsreduktion während der Bau-
arbeiten | Umfassende Überholung und Wert-
vermehrung | Berechnung und Durchführung
der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 8. April 2011, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, dipl. Arch. HTL | Elio Pola, Projektleiter |

lic. iur. Sandra Heinemann
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 8. April 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁
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Bei Liegenschaften im Privat-
vermögen (vermietet oder im
Eigengebrauch) können nicht nur
Unterhaltskosten vom Einkommen
abgezogen werden. Auch Investi-
tionen sind abziehbar, sofern sie
dem Energiesparen und dem
Umweltschutz dienen. Bei diesen
Kosten wird weder unterschieden,
ob sie wertvermehrend sind oder
nicht, noch ob sie eine Ersatz-
oder eine Neuinvestition darstel-
len. Allerdings wird in der für die Kantone
und den Bund geltenden eidgenössischen
Verordnung klar festgehalten, dass sich
diese Investitionen nur auf bestehende
Gebäude beziehen können.1 Investitionen
in Neubauten stellen demgegenüber Her-
stellungskosten dar, welche nicht beim Ein-
kommen, sondern bei der Grundstückge-
winnsteuer als Anlagekosten geltend ge-

macht werden können. Darunter
fallen nach konstanter Recht-
sprechung auch Kosten für einen
Ersatzbau, sei es nach einem
Brandfall oder altersbedingt.

Der erste Fall
Zwei Eigentümer haben in

den Jahren 2001 bis 2003 ihre
Liegenschaft bis auf die Höhe des
Eingangsportals abbrechen und
an gleicher Stelle ein Minergie-

haus erstellen lassen. In der Folge machten
sie in diesen Jahren Unterhaltskosten im
Umfang von über 660 000 Franken gel-
tend. Sie begründeten dies damit, dass ein
Ersatzneubau an gleicher Stelle vorliege, der
eine viel grössere Energieeffizienz bewirke
als eine blosse Sanierung. Zwar sei auch die
Gebäudehülle ersetzt worden, weil diese
energetisch eine zentrale Rolle spiele. Durch
die Sanierung mit Ersatz der Wände sowie
der Bodenplatte mit hochdämmenden Aus-
senplatten werde eine doppelt so hohe
energetische Effizienz gegenüber der
Variante erreicht, bei welcher die Isolation
nur auf veraltetes Mauerwerk aufgebracht

Unterhaltskosten bei Umbauten
und Neubauten
Martin Byland, lic. iur., Rechtsanwalt, TBO Treuhand AG, Zürich

Energiesparende Investitionen sind grundsätzlich nur dann
vom Einkommen abziehbar, wenn sie in bestehende Bauten erfolgen,
nicht jedoch in Neubauten. In zwei kürzlich ergangenen Entscheiden
haben Gerichte Gelegenheit erhalten, den Unterschied aufzuzeigen.
Diese Frage hat insbesondere nach der Abschaffung der Dumontpraxis
an Bedeutung gewonnen.

Martin Byland,
lic. iur. Rechtsanwalt,
TBO Treuhand AG,
Zürich

1 Verordnung des Bundesrates vom 24. August 1992
über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des
Privatvermögens (unter http://www.admin.ch/
ch/d/sr/sr.htm; suchen unter SR 642.116, neu
Liegenschaftskostenverordnung genannt).
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Ungerechtigkeiten. Wer ein vollkommen
energieeffizientes Haus von Grund auf neu
errichten lässt, kann keinen Steuerabzug
geltend machen, im Unterschied zu demje-
nigen, der an einem vorbestehenden Ge-
bäude mehr oder weniger effiziente Ener-
giesparmassnahmen vornimmt. Dies, ob-
wohl der Neubau der Umwelt mehr dient.
Dieser Problematik ist man sich auch in Bern
bewusst, eröffnete doch der Bundesrat
Anfang 2010 ein Vernehmlassungsverfah-
ren mit dem Ziel, steuerlich nur noch «quali-
tativ besonders wirkungsvolle» Energiespar-
massnahmen zum Abzug zuzulassen.4 Diese
massive Beschränkung der Abzugsmöglich-
keit stiess auf starken politischen Wider-
stand, weshalb der Bundesrat von einer
Änderung absah. Zurzeit wird in Bern ein
neuer Vorschlag erarbeitet, welcher im Rah-
men des indirekten Gegenvorschlags zur
HEV-Initiative «Sicheres Wohnen im Alter»
dem Parlament vorgelegt werden soll.

Der Ratschlag
Wichtig ist insbesondere, dass im Nach-

gang zur Abschaffung der Dumontpraxis5

per 1. Januar 2010 auch die Einschränkung
aufgehoben wurde, wonach energiesparen-
de Massnahmen in den ersten fünf Jahren
nach Anschaffung der Liegenschaft nur zu
50% abziehbar sind.1 Diese kaum kommu-
nizierte Neuerung hat in der Praxis eine
erhebliche Bedeutung, werden doch häufig
Liegenschaften kurz nach dem Kauf reno-
viert. Angesichts der politischen Bestrebun-
gen, den Abzug einzuschränken, ist es
sicher ratsam, mit energetischen Sanierun-
gen nicht allzu lange zuzuwarten.

Da bei grösseren Sanierungen und
Umbauten regelmässig viel Geld auf dem
Spiel steht, ist es aus Sicht der Steuerbera-
tung wichtig, sich vor Baubeginn die mög-
lichen Steuerfolgen vor Augen zu führen,

um allfällige Gegenmassnahmen treffen zu
können. Bekanntlich liegt die Beweislast bei
Abzügen beim Steuerpflichtigen, sodass es
bei jeder Renovation mit wertvermehren-
den Aufwendungen sehr ratsam ist, sich
anhand von Fotos, Plänen usw. so zu doku-
mentieren, dass der Zustand vorher und
nachher einem Aussenstehenden plausibel
dargestellt werden kann. Insbesondere der
Zustand vorher wird häufig nicht erfasst,
was später kaum mehr rekonstruiert wer-
den kann. Mit einer fachkundigen Beratung
kann jedoch meist noch einiges «gerettet»
werden. ■

Informationsanlässe in den
Gemeinden des Kantons Zürich
Am Informationsanlass erfahren Haus-
besitzer alles über die energetische
Modernisierung von Wohngebäuden.
Hier werden Dienstleistungen und Pro-
dukte zum Dichten, Dämmen und kli-
mafreundlichen Heizen vorgestellt.

– Pfäffikon 31. März 2011

– Kloten 6. April 2011

– Rümlang 18. Mai 2011

Weitere Informationen unter:
www.energetisch-modernisieren.ch
www.energiezukunftschweiz.ch

Programmpartner:

Ein Programm von:

H V Kanton ZürichEE
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werde. Alle Instanzen bis zum Bundesge-
richt vertraten jedoch die Auffassung, es
liege eindeutig ein Neubau vor, und liessen
lediglich einen Pauschalabzug von wenigen
Tausend Franken zu.2

Der zweite Fall
In einem anderen Fall haben Steuer-

pflichtige im Januar 2006 ein selbst erstell-
tes Einfamilienhaus bezogen und rund
21 Monate später auf dem Dach eine Foto-
voltaikanlage erstellen lassen. Steuerkom-
missär und Rekurskommission liessen den
Abzug dieser Kosten u.a. mit der Begrün-
dung nicht zu, ein Abzug von energiespa-
renden Aufwendungen sei bei selbst erstell-
ten Gebäuden von vornherein ausgeschlos-
sen. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat
demgegenüber den Abzug bewilligt, da die
Steuerpflichtigen das Haus eineinhalb Jahre
lang bewohnt hätten und somit ein fertig
erstelltes Gebäude vorliege. Zudem fehle es
an Hinweisen, dass mit der Investition
bewusst bis nach Baubezug zugewartet
worden sei.3

Die Begründungen
Gemäss den Erwägungen des Bundesge-

richts kann dann nicht mehr von der Sanie-
rung eines bestehenden Gebäudes gespro-
chen werden, wenn eine Totalsanierung
praktisch einem Neubau gleichkommt, ins-
besondere dann, wenn wesentliche Teile
wie die Gebäudehülle ersetzt werden. Der
Umstand, dass ein vorbestehendes Gebäu-
de ersetzt wird, vermag daran nichts zu
ändern. Sobald ein Neubau jedoch abge-
schlossen und in Betrieb ist, sind zusätzliche
energiesparende Aufwendungen ohne
Weiteres abziehbar. Es besteht keine
gesetzliche Wartefrist und es gelten die
gleichen Voraussetzungen wie bei allen
übrigen Liegenschaften. Ein Abzug für

energiensparende Investition kurz nach der
Erstellung eines Hauses setzt jedoch voraus,
dass eine Investition nicht bereits anlässlich
des Neubaus eingeplant, mit deren Fertig-
stellung aber bewusst bis nach dem Bezug
zugewartet wurde, nur um Steuern zu spa-
ren. Denn dies käme einer unzulässigen
Steuerumgehung gleich.

Der Kommentar
Diese beiden Fälle zeigen anschaulich die

Schwierigkeiten auf, die entstehen, wenn
der Gesetzgeber das Einkommenssteuer-
recht mit ausserfiskalischen Zielsetzungen
kombiniert, indem er mit der Steuererhe-
bung auch noch Energiesparmassnahmen
fördert. Primär gelten die Regeln des Ein-
kommenssteuerrechtes, wonach diejenigen
Kosten als Gewinnungskosten abziehbar
sind, die zur Erzielung von steuerbarem Ein-
kommen dienen. Dies sind (nur) die wert-
erhaltenden Unterhaltskosten. Wenn nun
kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung
ausnahmsweise auch wertvermehrende,
energiesparende Investitionen zulässig sind,
schafft dies einerseits zusätzliche Abgren-
zungsprobleme und andererseits auch

1 Verordnung Bundesrates vom 24. August 1992
über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des
Privatvermögens (unter http://www.admin.ch/
ch/d/sr/sr.htm; suchen unter SR 642.116
neu Liegenschaftskostenverordnung genannt)

2 Urteil des Bundesgerichts vom 6. Juli 2010
(2C_63/2010) unter www.bger.ch

3 Urteil des Verwaltungsgerichtes des Kantons
Zürich vom 17. November 2010
(SB.2010.00041; noch nicht rechtskräftig) unter
www.vgrzh.ch

4 www.admin.ch/aktuell/vernehmlassung
unter abgeschlossene Verfahren (im Jahr 2010)

5 im Bund und im Kanton Zürich ab
1. Januar 2010





Aus dem Seminarinhalt

Grundlagen
Was sind die mit der Liegenschaft verbundenen
Nebenkosten | Welche Heiz- und Nebenkosten
dürfen wann und wie auf die Mieter überwälzt
werden | Was gehört in eine Heiz- und Warm-
wasserabrechnung

Aus der Praxis
Die Ausgestaltung eines Mietvertrags in der
Position Nebenkosten | Unterschiede je nach
Vertragslage | Der Verteilschlüssel | Die Ver-
rechnung des Verwaltungsaufwandes

Sonderfälle

Die Einführung neuer Nebenkosten | Folgen
ungültig erhobener Heiz- und anderer Neben-
kosten | Das Recht auf Einsicht

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

«Die korrekte Heiz-
und Nebenkostenabrechnung»
Freitag, 15. April 2011, 8.00 bis ca. 11.45 Uhr
Referenten: Hans Barandun, Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis, Leiter Verwaltung/

Bewirtschaftung | Sandra Heinemann, lic. iur.
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die korrekte Heiz- und
Nebenkostenabrechnung»
vom 15. April 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift

✁



lute Unterbindung des Vertretungsrechts wird
in der Lehre als unzulässig erachtet. Bei kleine-
ren Stockwerkeigentumseinheiten, bei denen
die menschliche Beziehung im Vordergrund
steht, wird die Meinung vertreten, dass eine
Einschränkung der Vertretungsmandate mög-
lich wäre.

Dritte
Im Gesetz sind keine Hinweise betreffend

die Teilnahmeberechtigung Dritter an der
Stockwerkeigentümerversammlung enthalten.
Bereits im Begründungsakt oder nachfolgend
durch Reglementsänderung können Vorschrif-
ten erlassen werden, ob und in welchem
Umfang Begleitpersonen (z. B. Rechtsvertre-
ter, Ehegatten, (Wohnungs-)Partner, Exper-
ten) zugelassen werden. Auf jeden Fall können
Begleitpersonen keine Stimme abgeben. ■
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Die Eigentumswohnung

Gemeinschaftliches Eigentum
und spezielle Verhältnisse

Manche Stockwerkeigentumsan-
teile werden im gemeinschaftlichen
Eigentum mehrerer Eigentümer gehal-
ten (z.B. Mit- oder Gesamteigent
tum). Jeder (Teil-) Eigentümer darf an
der Stockwerkeigentümerversamm-
lung teilnehmen. Sind aber mehrere
Eigentümer an einer Einheit beteiligt,
müssen sie sich bezüglich der Aus-
übung ihres ihnen gemeinsam zuste-
henden Stimmrechts einigen, weil sie nur eine
Stimme haben (Art. 712o Abs. 1 ZGB). Diese
Stimme haben sie durch einen Vertreter abzu-
geben. Dasselbe gilt zwischen einem Stock-
werkeigentümer und einem Nutzniesser oder
einem Wohnrechtsberechtigten (siehe dazu
Art. 712o Abs. 2 und Art. 776 Abs. 3 ZGB).
Wenn die Stockwerkeigentumseinheit durch
eine juristische Person gehalten wird, muss
auch diese einen Vertreter für die Stimmabga-
be bestimmen. Dies kann ein Organ der juristi-
schen Person und damit ein Stockwerk-
eigentümer sein.

Vertretung an der Stockwerkeigentümer-
versammlung und zur Stimmabgabe

Aus Art. 712p Abs. 1 in fine ZGB geht her-
vor, dass an sich auch Vertretungen der teil-

nahme- und stimmberechtigten
Stockwerkeigentümer möglich
sind. Dies können in der Regel
andere Stockwerkeigentümer sein
oder aber Drittvertreter – also
Vertreter, die nicht Teil der betref-
fenden Stockwerkeigentümerver-
sammlung sind.

Vollmacht
Voraussetzung einer Vertre-

tung ist aber, dass eine entspre-
chende rechtsgültige Bevollmächtigung vor-
liegt. Dies muss der Vorsitzende (oft der Ver-
walter) der Stockwerkeigentümerversamm-
lung überprüfen. Sinnvoll ist es, die Vollmacht
in Schriftform zu erteilen.

Achtung:
Auch bei Vorliegen einer entsprechenden

Vollmacht kann ein Stockwerkeigentümer, der
für eine bestimmte Abstimmung nicht stimm-
berechtigt ist (z.B. wegen eines Interessens-
konfliktes), diesbezüglich auch nicht via legiti-
miertem Vertreter abstimmen lassen.

Einschränkung der Vertretungsmöglichkeit
Mittels Begründungsakt oder nachfolgen-

der Reglementsänderung kann das Recht auf
Vertretung eingeschränkt werden. Eine abso-

Vertretung und Teilnahme Dritter an
der Stockwerkeigentümerversammlung
Jedem Stockwerkeigentümer steht die Teilnahme an der Stockwerkei-
gentümerversammlung zu. Dies bedeutet, dass jeder Alleineigentümer
das Recht zur Teilnahme und Stimmabgabe hat. Auf spezielle Konstella-
tionen und Bedürfnisse betreffend Teilnahme und Stimmabgabe an
der Stockwerkeigentümerversammlung wird nachfolgend eingegangen.

lic. iur.
Sandra Heinemann,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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Gemäss Art. 9 Abs. 1 der Ver-
ordnung über die Miete und
Pacht von Wohn- und Geschäfts-
räumen vom 9. Mai 1990 (SR
221.213.11; VMWG) müssen fol-
gende Angaben im amtlichen For-
mular enthalten sein:
– die Bezeichnung des Mietge-

genstands, auf den sich die
Kündigung bezieht (lit. a),

– der Zeitpunkt, auf den die Kün-
digung wirksam wird (lit. b),

– der Hinweis, dass der Vermieter
die Kündigung auf Verlangen des Mie-
ters begründen muss (lit. c),

– die gesetzlichen Voraussetzungen der
Anfechtung der Kündigung und der
Erstreckung des Mietverhältnisses (lit. d)

– das Verzeichnis der Schlichtungsbehörden
und ihre örtliche Zuständigkeit (lit. e).

Nach dem Wortlaut von Art. 9 VMWG
wird die namentliche Nennung des Ver-
mieters nicht verlangt. In der Literatur wird
zwar die Meinung vertreten, eine gültige
Kündigung müsse unter anderem auch die
Bezeichnung der Person, welche die Kündi-
gung ausspricht, enthalten.

Allerdings wird es für zulässig erach-
tet, dass der Vermieter das Recht zur Kün-

digung auf einen Dritten über-
trägt, der die Kündigung in des-
sen Namen ausspricht.

Bei einer Stellvertretung muss
für die gekündigte Partei nach
den Grundsätzen des Vertrauens-
prinzips aus der Kündigung
bzw. aus den weiteren Umstän-
den dazu klar ersichtlich sein,
dass der Kündigende als ermäch-
tigter Vertreter des Vertragspart-
ners handelt, da Kündigungen
klare Verhältnisse voraussetzen

und schaffen sollen.

Auf die Umstände kommt es an
Ist dem Mieter bekannt, dass die Lie-

genschaft von einer Verwaltung betreut
wird, oder musste ihm dies aufgrund der
Umstände bekannt sein, wird der Hin-
weis auf das Vertretungsverhältnis als
nicht nötig erachtet, zumal Art. 9 VMWG
dies nicht verlangt. Muss nicht auf das
Vertretungsverhältnis hingewiesen wer-
den bzw. genügt es, dass der Mieter aus
den Gesamtumständen das Vertretungs-
verhältnis erkennt, folgt daraus, dass die
Vermieterschaft auf dem amtlichen Formu-
lar in diesen Fällen nicht aufgeführt werden
muss. ■

Kündigung – Mindestanforderung an
Formularanzeige
Die Nennung des Vermieters gehört nach dem Wortlaut der Ver-
ordnungsbestimmung nicht zum Mindestinhalt einer Formularanzeige
der Kündigung. Zwar sollte die Person des Kündigenden trotzdem
bezeichnet werden, doch reicht es bei einer Stellvertretung, dass der
Kündigende als ermächtigter Vertreter erkennbar ist. Das ist
bei einer Verwaltung, die dem Mieter bekannt ist, stets der Fall.

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich



Grundlagen/Rechtliches
Prüfung der Sache und Mängelrüge/Beweislast/
Beweissicherung | Zeitpunkt der Instandstellung/
Nachträglich erkannte Mängel | Haftung/Haft-
pflichtversicherung | Normale Abnützung/über-
mässige Beanspruchung | Reparatur/Ersatz/Min-
derwert

Standard-Wohnungsabnahme
Vorbereitung | Durchführung

Sonderfälle
Estrich-/Kellerabteil nicht fertig geräumt | Alter
Mieter will selber Schäden beheben | Mieter
nicht mehr auffindbar | Investitionen des Mie-
ters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers
Dispersions-/Öl-/Silikon-/Kunstharzmattfarben/
Tapeten/Verputz/Gips | Nikotin-/Feuchtigkeits-
schäden | Preiskalkulation/Schätzung | Maler-
kosten | Wann ausbessern, wann ganz neu
streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung
Erstellung | Durchsetzung | Auflösung des Kau-
tionskontos

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Die Wohnungsabnahme
Freitag, 13. Mai 2011, 8.00 bis 12.00 Uhr
Referenten: lic. iur. Reto Ziegler, Rechtsanwalt | Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister,

Betriebsökonom FH | Hans Barandun, Immobilienverwalter mit eidg. Fachausweis
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Die Wohnungsabnahme»
vom 13. Mai 2011

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁



Der Mieter muss die Möglichkeit haben,
das Ersatzobjekt zu prüfen. Dafür ist ihm
eine angemessene Frist einzuräumen. Nach
Ansicht der herrschenden Lehre kann als
ausreichende Frist bei Wohnungen ein hal-
ber Monat gelten, bei Geschäftsräumen
ca. ein Monat. Das Angebot sollte dem Mie-
ter auch frühzeitig mitgeteilt werden und
nicht erst anlässlich der Schlichtungsver-
handlung.

Wird ein als gleichwertig zu beurteilendes
Ersatzobjekt vom Mieter abgelehnt, ist die
Erstreckung «in der Regel» ausgeschlossen.
In Ausnahmefällen kann demnach trotz-

dem eine Erstreckung gewährt werden.
Wenn dem Mieter zum Beispiel aufgrund
seines Alters oder Gesundheitszustandes ein
Umzug auf den Zeitpunkt des Vertragsendes
nicht zuzumuten ist, kann das unter Berück-
sichtigung aller Umstände ein triftiger Grund
zur Ablehnung des Ersatzangebotes sein.
Oder wenn bereits klar ist, dass der Mieter
zu einem späteren Zeitpunkt ins Altersheim
ziehen kann, dann ist ihm üblicherweise ein
zweimaliger Umzug innert kurzer Zeit auch
nicht zuzumuten. Dies könnte dann trotz
Anbieten eines gleichwertigen Ersatzobjek-
tes zu einer Erstreckung führen. ■
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Die TCS-Gruppe Zürich Stadt sucht Plakatstellen auf
Privatgrund um ihre Dienstleistungen einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dazu suchen wir
attraktive Standorte an gut frequentierten Einfallsstrassen
in die Stadt. Bedingung ist, dass diese den Verkehr nicht
beeinträchtigen. Die notwendigen Bewilligungen werden
durch uns eingeholt, ebenso übernimmt die TCS-Gruppe die
Bereitstellung der Plakatständer sowie deren Unterhalt.

Sind Sie interessiert auf Ihrem Privatgrundstück für uns
eine Plakatstelle gegen eine jährliche Entschädigung
montieren zu lassen? Dann freuen wir uns über Ihre
Kontaktnahme mit Walter Gehriger, Telefon 044 302 38 35
oder per E-Mail: tcs.zuerichstadt@bluewin.ch.

Standorte für Plakatstellen
in der Stadt Zürich gesucht
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Wird ein Mietverhältnis durch den
Vermieter gekündigt, kann der Mieter
eine Erstreckung verlangen, wenn
die Beendigung des Mietverhältnisses
für ihn eine Härte zur Folge hätte, wel-
che durch die Interessen des Vermie-
ters nicht zu rechtfertigen wäre (Art.
272 OR). Das Gesetz sieht – neben
vier absoluten Erstreckungsausschluss-
gründen (Art. 272a Abs. 1 OR) –
einen relativen Ausschlussgrund vor,
bei welchem die gesamten Umstän-
de zu berücksichtigen sind. Danach
ist die Erstreckung in der Regel ausge-
schlossen, wenn der Vermieter dem Mieter
einen gleichwertigen Ersatz für die Wohn-
oder Geschäftsräume anbietet (Art. 272a
Abs. 2 OR).

Das angebotene Ersatzobjekt sollte die
gleichen Eigenschaften aufweisen wie die
gekündigte Mieträumlichkeit. Es muss nicht
völlig identisch sein, aber in Bezug auf die
Grösse, das heisst die Wohnfläche und die
Anzahl Zimmer, sowie hinsichtlich der Lage
(Quartier, Umgebung), der Ausstattung
und des Mietzinses vergleichbar sein. Ein
Objekt gilt als gleichwertig, wenn es be-
züglich der genannten Kriterien den Bedürf-
nissen und den finanziellen Verhältnissen
des Mieters entspricht. Wenn das gekün-
digte Mietobjekt zum Beispiel eine Parterre-
wohnung war und die Mieterschaft aus
gesundheitlichen Gründen nicht in einer
nur über Treppen zugänglichen Wohnung
wohnen kann, dann müsste das angebote-
ne Ersatzobjekt entweder auch im Parterre
liegen oder mit einem Lift zugänglich sein.
Wenn es sich beim gekündigten Miet-

objekt um ein ortsansässiges
Geschäft mit Stammkund-
schaft handelt, müsste das
angebotene Ersatzobjekt in
einem vernünftigen Umkreis
dieses Standortes gelegen
sein.

Die Beurteilung der Gleich-
wertigkeit ist ein Ermessens-
entscheid. Dabei sind auch
die Marktverhältnisse zu be-
rücksichtigen. Das bedeutet,
dass auch teurere oder kleine-

re Mieträumlichkeiten vom Gericht als
gleichwertig beurteilt werden können,
wenn die Mieterschaft bis anhin von güns-
tigen Bedingungen profitiert hat.

Die Ersatzräumlichkeiten müssen grund-
sätzlich auf den Vertragsablauf zur Verfü-
gung stehen. Denkbar ist aber auch, dass
sie erst auf einen späteren Zeitpunkt ver-
fügbar sind und der Vermieter dem Mieter
bis dann eine Erstreckung anbietet. Ein
angebotenes Mietobjekt, das nur befristet
vermietet werden kann, gilt nicht als gleich-
wertig und schliesst deshalb eine Erstre-
ckung nicht aus.

Es ist nicht zwingend erforderlich, dass
die Vermieterschaft auch Eigentümerin der
Ersatzräumlichkeiten ist. Diese können auch
einem Dritten gehören. Der Vermieter muss
sich aber absichern, dass das Ersatzobjekt
dem Mieter rechtzeitig zur Verfügung
gestellt und konkret offeriert werden kann.
Das Vorlegen von Inseraten genügt nicht,
es braucht einen Nachweis, dass der Dritte
bereit ist, mit dem Mieter einen Mietvertrag
abzuschliessen.

Ausschluss der Erstreckung
bei Ersatzangebot des Vermieters

lic. iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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Unerheblich ist für die Zuwei-
sung der Wohnung, ob bislang
beide Ehegatten Mieter gewesen
sind oder nur einer von beiden.
Einer von beiden wird dann alleini-
ger Mieter und der andere verliert
seine Stellung als Mieter oder Mie-
terin, oder der nichtmietende Ehe-
gatte bekommt neu die Stellung
des alleinigen Mieters. Die Zuwei-
sung erfolgt nicht von Amtes
wegen, sondern nur auf Antrag
eines Ehegatten. Als Folge der rich-
terlichen Zuweisung verliert die bis anhin
gemeinsame Wohnung ihre spezielle Bedeu-
tung der Familienwohnung.

Voraussetzungen für die Übertragung der
Miete sind Kinder oder andere wichtige
Gründe. Art. 121 ZGB hat vor allem das
Wohl der Kinder im Auge, da diese ein
besonderes Interesse haben können, in
ihrem Lebensumfeld zu verbleiben. Infrage
kommen (unmündige) gemeinsame und
nicht gemeinsame Kinder. Neben den Kin-
dern können auch andere Gründe wie Alter,
Gesundheit, Beruf, die finanziellen Verhält-

nisse oder soziale Gründe (Quar-
tierverbundenheit etc.) als wich-
tig im Sinne des Gesetzes gelten.

Des Weiteren muss die Über-
tragung der Wohnung dem
anderen Ehegatten billigerweise
zumutbar sein. Der Richter muss
nach freiem Ermessen eine Inter-
essenabwägung vornehmen und
feststellen, welcher Ehegatte
mehr auf die Wohnung angewie-
sen ist resp. welchem der Auszug
eher zugemutet werden kann.

Unzumutbar ist die Übertragung insbeson-
dere auch dann, wenn der Partner des
Antragstellers seinerseits aus wichtigen
Gründen auf die Wohnung angewiesen ist.
In jedem Fall kann aber überhaupt nur das
Vorliegen von wichtigen Gründen beim
Ansprecher zu einer Gegenüberstellung der
Interessen führen.

Als Wirkung der Übertragung geht der
Mietvertrag mit Rechtskraft des Scheidungs-
oder Auflösungsurteils mit allen Rechten und
Pflichten über auf den Ehegatten, auf den
der Vertrag übertragen wurde. Der andere

Scheidung oder Auflösung einer
Partnerschaft und Familienwohnung
Gemäss Art. 121 ZGB können bei einer Scheidung die Rechte
und Pflichten aus dem zwischen dem Vermieter und einem oder beiden
Ehegatten abgeschlossenen Mietvertrag auf einen oder den anderen
Ehegatten übertragen werden. Dasselbe gilt bei der gerichtlichen Auf-
lösung einer eingetragenen Partnerschaft (Art. 32 PartG). Nicht
anwendbar sind die Bestimmungen auf andere eheähnliche Gemeinschaf-
ten wie z.B. das Konkubinat. Zuständig für die Übertragung ist der
Scheidungsrichter. Die Bestimmung gilt aber ausdrücklich nur bei Schei-
dung, nicht bei einer gerichtlichen Trennung.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich

Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.

E. Jetzer
Inhaber:
Hans Müller

• Sonnen-Lamellenstoren In der Wässeri 16
• Rolladen-Reparatur-Service 8047 Zürich
• Neuanfertigungen Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
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Ehegatte verliert dementsprechend sämtli-
che Rechte und Pflichten. Allerdings wird
ihm eine solidarische Mietzinshaftung bis
zum nächsten vertraglichen oder gesetzli-
chen Kündigungstermin resp. Ablauf des
Vertrages bei befristeten Mietverhältnissen,
maximal aber für zwei Jahre, überbunden.

Der Vermieter kann während dieser Frist
beide Ehegatten für den Mietzins belan-
gen. Der geschiedene und ausgezogene
Gatte, der den Mietzins bezahlt, kann diese
Zahlungen ratenweise in der Höhe des
monatlichen Mietzinses mit den Unterhalts-
beiträgen, die er dem anderen schuldet,
verrechnen, auch wenn die Beiträge für
dessen Unterhalt notwendig wären. Eine
von einem Ehegatten, der nicht mehr Mieter
ist, vormals geleistete Sicherheit kann jetzt

nicht mehr dienen zur Sicherstellung der
Verpflichtungen des andern Ehegatten, der
neu Mieter ist. In der Praxis muss dann die-
ser für eine neue Sicherheit sorgen, und
danach kann der Vermieter die noch be-
stehende Sicherheit freigeben. In einer
Scheidungskonvention kann vereinbart
werden, dass der Mieter zugunsten des
Ehegatten auf sein Recht an der Sicherheit
verzichtet. Die Bank hat die Zession zu
berücksichtigen.

Art. 121 ZGB und 32 PartG enthalten
einen Kontrahierungszwang zu Lasten des
Vermieters. Die Vertragsfreiheit wird einge-
schränkt, dem Vermieter wird sozusagen
ein Mieter aufgezwungen, ohne dass er im
Verfahren auch nur angehört wird. Die
Meinungen, ob dieser Eingriff in ein ver-
fassungsmässiges Recht zumutbar sei, sind
in der Lehre nicht einheitlich. Einige Autoren
sind der Ansicht, dass die fehlende Anhö-
rung des Vermieters eine Verletzung der
EMRK darstelle.

Sodann verweist die oben erwähnte
Solidarhaftung bis zum nächstmöglichen
Kündigungszeitpunkt nur auf die zeitliche
Beschränkung derselben und nicht darauf,
dass das Mietverhältnis ohne weiteres
gekündigt werden kann. Denn gemäss Art.
271a Abs. 1 lit. f OR ist eine Kündigung
des Vermieters wegen Änderungen in den
familiären Verhältnissen, zu denen auch
Scheidung und Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft zählen, anfechtbar, so-
lange dem Vermieter keine wesentlichen
Nachteile entstehen, was höchstens der Fall
wäre, wenn ein konkretes Risiko für die
Erfüllung der Vertragspflichten besteht. Des-
halb ist im konkreten Fall genau zu prüfen,
ob eine Kündigung gegenüber der neuen
Mieterschaft, die er auch nicht aus wichtigen
Gründen ablehnen kann, nicht missbräuch-
lich ist. ■
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Drucksachenverkauf

Informationen für einen
stressfreien Mieterwechsel

Am ortsüblichen Kündigungstermin von Ende März
werden sich die Mieterwechsel wieder häufen.
Mit den vom Hauseigentümerverband angebotenen
praktischen Hilfsmitteln lassen sich Probleme

verhindern oder gegebenenfalls lösen.

In der handlichen Broschüre des HEV Zürich «Vom Abschluss
des Mietvertrages bis zur Übergabe des Mietobjektes» wer-
den die Bedeutung von Mieterauswahl und Vertragsabschluss
sowie die damit verbundenen Rechtsfragen erläutert (32 Seiten;
1998). Für Mitglieder Fr. 9.– / 13.– für Nichtmitglieder

«Die Beendigung des Mietverhältnisses» geht auf die Schwierigkeiten ein, mit
welchen die Auflösung eines Mietvertrags verbunden sein kann. Darüber hinaus enthält
die Broschüre alles Wissenswerte zur Rückgabe des Mietobjekts, zum Protokoll, zur
Schlussabrechnung, zur Abrechnung über Nebenkosten und zur Freigabe der Sicherheits-
leistung (64 Seiten; 1998).

Für Mitglieder Fr. 13.50 / 17.– für Nichtmitglieder

Der Ratgeber des HEV Schweiz «Mietrecht heute» bietet eine Einführung in das
geltende Recht (mit Ausnahme der Mietzinsgestaltung) und gibt dem Leser wertvolle
Hinweise und Empfehlungen für den Vermieteralltag. Zu den Themen des Ratgebers
gehören u. a. der Abschluss des Mietvertrags, die Pflichten des Vermieters und des
Mieters, die Untervermietung, die Beendigung des Mietverhältnisses und die Kündigungs-
schutzbestimmungen sowie die Rückgabe des Mietobjektes. (überarbeitete Auflage 2009,
112 Seiten).

Für Mitglieder Fr. 24.– / 28.– für Nichtmitglieder

Wohnungsabnahmen können ziemlich stressig sein. Mit einem vorgedruckten
Protokollformular können Sie wenigstens davon ausgehen, nichts zu vergessen:
• 1-seitig (Garnitur 3fach), für Mitglieder Fr. 3.50 / 5.50 für Nichtmitglieder –

geeignet bis 4/4.5 Zimmer (1 Bad)
• 4-seitig (Garnitur 3fach), für Mitglieder Fr. 6.50 / 8.50 für Nichtmitglieder –

geeignet bis 7 Zimmer (3 Bäder)
• Mängelliste (Garnitur 3fach), für Mitglieder Fr. 4.– / 6.– für Nichtmitglieder

Bestellformular siehe Seite 131 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen

Meister-Küchen
erster Wahl

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

PFISTER KUCHEN
Turbenthal
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Drucksachen

Bestellformular Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2007)

und Zürcher Wohnungsausweis Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006 EN Englischübersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007) NEU
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2007)
und Zürcher Wohnungsausweis (nur Kt. ZH) Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume
inkl. Allg. Bedingungen (1994) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2007) 2.50 3.50

� franz. � ital. � engl. � span. 5.50 7.50
� türk. � alb. � serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
� franz. � ital. � engl. � span. 5.50 7.50
� türk. � alb. � serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung (1995) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4-seitig, Garnitur 3-fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten

für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion & Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00✁

H V ZürichE

Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94



Albulastrasse 37
8048 Zürich
Tel. 044 493 43 43
Fax 044 493 43 88
www.grob-metallbau.ch

dä Schlosser vo Züri!

HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich effektiver Portokosten). Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2010) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20040B Mietzinsänderungsformular (blau, 1990) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2010) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00

Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen (2008) 28.00 32.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (2007) 35.00 45.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40055 Erben und Schenken (2009) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) 89.00 104.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2010) NEU 6.00 8.00
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 8% MwSt.) 157.00 187.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.00 187.00
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.00 227.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2011/2012) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus (2004) 32.00 37.00
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2009) 24.00 28.00
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (2009) 29.50 33.50
20032 Nebenkosten-Wegleitung (2010) 21.00 26.00
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2009) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer (2006) 28.00 32.00
40085 Stockwerkeigentum (2009) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.00 8.00
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009

Aktion bis 31.3.2011 16.00 21.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40093 Wohntraum Wintergarten (2004) 28.00 32.00
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) NEU 18.50 21.50

✁
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Unser Garten

Es ist ganz einfach: Wir haben den Garten,
der anfänglich unüberblickbar gross zu sein
schien, in kleinere Flächen unterteilt, sei es
durch das Einteilen von grösseren Partien in
kleinere Teile mit so genannten «Pflegewe-
gen» oder durch das Benennen einzelner
Stücke. Statt in einer Rabatte arbeite ich also
im Wäldchen, im Magnolienbeet, am Helle-
borushang, im Laburnumrondell (der Labur-
num oder Goldregen steht zwar nicht mehr
dort), im Secret Garden, unter den «Rhodi»
oder im von den Rosen längst befreiten
Rosengarten. Jeder dieser Teile ist in etwa
einem halben bis einem ganzen Tag zu
bewältigen.

So setze ich denn meine im Herbst neu
erworbene Motorkarrette in Gang und fahre
los. Teil um Teil putze ich den Garten: Ich
schneide zuerst die im Herbst nicht zurück-
geschnittenen Stauden ab, entferne die nicht
vermoderten Blätter, freue mich dabei an
allen frischen Sprossen und ärgere mich,
wenn ich auf einen frischen Austrieb trete.
Auch das bereits spriessende Unkraut steche
ich aus und lockere gleichzeitig mit der klei-
nen Jekyllgabel oder der zweizackigen Rosen-
gabel den Boden. Sämlinge, die bereits
gekeimt haben, mir aber nicht ins Konzept
passen, steche ich aus und bringe sie ins
Gewächshaus, das unterdessen gereinigt

Frühlingsputzete
Barbara Scalabrin-Laube, Cottage-Garten, Alten

Der Frühling naht, und kaum bin ich draussen und nehme meine
Schere und die Jekyllgabel hervor, sind alle Ausreden vergessen und
ich freue mich auf die Arbeit. Wo aber anfangen? Da ich dieses
Gefühl, der Arbeit nicht Meister zu werden, nur allzu gut kenne, habe
ich gelernt, wie ich mich überlisten kann.
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schäden des schwarzen Käfers unbedeutend.
Das Herbizid hingegen habe ich bewusst
nicht gebraucht. Es war ein gut gemeintes
Geschenk eines Gärtners. Ich habe dem
Haselnussstrauch, für den es bestimmt war,
mit stetem Rückschneiden die Wuchskraft
genommen. Fungizid und Insektizid für die
Rosen brauche ich wohl auch nicht mehr, da
wir auf die meisten Rosen, vor allem die mir
lieb gewordenen englischen, vor längerer Zeit
verzichtet haben. Mir liegt das Spritzen nicht,
und unser Garten soll zudem nicht zum
Kriegsschauplatz werden. Gut, dass in unserer
Gemeinde schon bald wieder Sonderabfalltag
sein wird. Die Giftkiste wird nachher zwar
nicht leer, aber doch entrümpelt sein.

Die Frühlingsputzete im Garten ist noch
längst nicht vorbei. Zwischen den Mauerrit-
zen und den Fugen der Plattenwege spriesst
frisches Unkraut. Die Gartenmöbel sehen
grün statt grau aus. Im Teich nehmen die Iris
überhand, wenn wir sie nicht reduzieren. Die

mit Häcksel belegten Wege müssen neu auf-
gefüllt werden. Im Zaun hat unser Gasthund
ein Loch entdeckt, durch welches er jeweils
zu unseren Nachbarn entschwindet. Die Was-
serbecken aus Chromstahl müssen gereinigt,
die Wasserpumpe wieder eingesetzt, die
Kübelpflanzen im Gewächshaus umgetopft,
der Rasen vertikutiert und gedüngt, die
Tomaten ausgesät und die Töpfe gewaschen
werden. Und noch immer habe ich die Gar-
tenscheren nicht zur Revision eingeschickt.
Für unser Grossreinemachen im Garten ist der
Frühling viel zu kurz, aber wer sagt denn,
dass man im Sommer nicht Frühlingsputzete
machen darf.

Ein Garten ist bekanntlich keine endliche
Geschichte, die nur im Frühjahr spielt.

PS: Gute Informationen zum Trieb- und
Blattsterben des Buchsbaums findet man
auf der Homepage der Forschungsanstalt
Wädenswil: www.acw.admin.ch ■

Vor der Frühlingsputzete … … und nachher
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Unser Garten

worden ist, um sie zu einzutopfen. Selbstver-
ständlich treffe ich beim Bearbeiten des
Bodens auch auf erste freche Schnecken und
staune über die vielen Mauslöcher. Ich
schneide die Kleingehölze, deren Zahl in
unserem Garten zunimmt; die meisten brau-
chen keinen gezielten Rückschnitt, aber
manchmal ist ein Trieb abgestorben, ein
anderer vielleicht zu schnell gewachsen und
ein dritter stört die Harmonie.

Aber wir stossen auch auf Unschönes wie
die grossen «Buchseier», welche bereits im
Herbst ein trauriger Anblick waren, weil sie
von einem Pilz1 befallen sind. Trotz Desinfi-
zieren der Scheren mit dem Bunsenbrenner
bei jedem Wechsel von einem Gehölz zum
nächsten hat sich diese Krankheit auf einige
Buchsbäume übertragen. Wir überlegen, ob
wir die befallenen Gehölze entfernen oder ob
wir es nochmals mit gezieltem Spritzen versu-
chen sollen. Im Gartencenter hat man uns
empfohlen, Heritage Royal und Flint, zwei
verschiedene Fungizide, zu mischen und im
Mai erstmals zu spritzen. Teilweise hatten wir
damit Erfolg.

Die Überlegungen führen dazu, dass wir
im Gewächshaus die «Giftkiste» hervorho-
len, um zu sehen, ob wir die erwähnten
Fungizide noch vorrätig haben. Wer in die
Kiste blickt, kann nur erschauern: Was sich da
alles im Verlauf der Jahre angesammelt hat!
Eine gründliche Frühlingsputzete ist ange-
sagt! – Was soll denn dieses Mäusegift? Ich
erinnere mich, wie ich voller Wut die giftigen
Körner gekauft habe, um die Mäuse, welche
die fleischigen Wurzeln meiner Hosta plötz-

lich zur Delikatesse erklärt hatten, auszurot-
ten. Eigentlich mag ich die zierlichen Tiere,
aber damals überwog mein Entsetzen. Dane-
ben liegt (noch in der Einkaufstüte) eine
Flasche Play, ein Fungizid, das ich im Herbst
gekauft habe, um gegen den Buchspilz zu
kämpfen, aber dann wurde es plötzlich
kalt, zu spät für einen sinnvollen Einsatz.
Damit werde ich nochmals einen Versuch
starten.

Aber was wollte ich eigentlich mit dem
Herbizid gegen Strauchausschläge? Es ist
noch ungeöffnet genauso wie das Streugra-
nulat gegen Dickmaulrüssler und das Amei-
sengift. Ich erinnere mich: Die Ameisen
haben mich auf einer Mauer gestört, weil sie
eine Hauswurz allmählich mit feiner Erde
zudeckten. Ich habe sie dann doch nicht ver-
giftet, weil mir diese Aufgabe im Grunde
genommen zuwider ist. Das Streugranulat
hingegen wollte ich ausprobieren und habe
es vergessen. Vermutlich waren die Frass-

Fundstück

1 Zwei verschiedene Pilze (Cylindroaicum buxicola
und Volutella buxi) befallen seit einigen Jahren
den Buxus sempervirens, vor allem die langsam
wachsende Sorte B. semp. Suffruticosa, und
führen zum Absterben von Blättern und ganzen
Trieben.
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Aus den Sektionen

Generalversammlung
Dienstag, 5. April 2011, 18.30 Uhr
im «Jürg-Wille-Saal» des Restaurants Löwen in Meilen
Die Einladung wurde den Mitgliedern im Januar zugestellt.
Anmeldung für den Imbiss bis 25. März 2011.

H V Meilen und UmgebungMeilen und UmgebungE

Generalversammlung HEV Zürich
Donnerstag, 14. April 2011, 18.00 Uhr, Kongresshaus Zürich

Anträge von Mitgliedern, die an der Generalversammlung behandelt werden sollen, sind dem Vor-
stand bis spätestens Ende Februar schriftlich einzureichen (§ 15 der Statuten vom 25. März 1975).

Die Einladung wird den Mitgliedern mit dem Jahresbericht Ende März zugestellt.
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch
P: Othmar Zottele
R: keine tel. Auskünfte;

pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti + Umgebung www.hev-rueti.ch
P: Richard Cathrein

Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50
R: Christoph Lerch lic. iur. RA

Tel. 044 210 11 55
E-Mail: rechtsberatung@hev-rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch
P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi,
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider, Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch
P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch
GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch

Tel. 044 789 88 90
P: Christian J. Huber

Wallisellen + Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS: HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Aus dem Kantonalverband

Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch
P: Jörg Gossweiler

joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch
P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch
P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

GS: Verwaltungsbüro Hofmann,
Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch
P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch

Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch
GS: Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg

Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46
P: Rudolf Ackeret
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger-immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch
P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch
P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch

Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.-Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle
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Aus dem Kantonalverband

In der zu Ende gehenden Legislaturperi-
ode (2007 bis 2011) hat sich der Zürcher
Kantonsrat in wichtigen Fragen meist im
Sinne eines erfolgreichen Wohn- und Wirt-
schaftskantons entschieden. Dies lag oft
am Einsatz der Parlamentariergruppe
«Wohn- & Grundeigentum» unter der Lei-
tung von Kantonsrat Max Clerici. Einige
Entscheide wurden nur nach sehr viel
Überzeugungsarbeit knapp zu «unseren
Gunsten» gefällt.

Die anstehenden Kantonsratswahlen
versprechen spannend zu werden. Einer-
seits sind Listenverbindungen nicht zu-
lässig, andererseits wird es aufgrund des
Sitzzuteilungsverfahrens (nach Puckels-
heim) alleine schon durch marginale Ver-
änderungen bei den Wähleranteilen zu
Verschiebungen kommen. Kleinparteien
und -gruppierungen werden wohl weiter-
hin die Mehrheitsverhältnisse beeinflussen
können. Es ist sogar zu befürchten, dass
die bürgerlichen Kräfte ihre bereits jetzt
nur knappe Mehrheit verlieren.

Soll im Parlament weiterhin eine auch
nur einigermassen wohneigentümer-
freundliche Politik gemacht werden, müs-
sen alle Hebel in Bewegung gesetzt und
alle Kräfte mobilisiert werden, um die
knappe Mehrheit zu retten. Auf Seite 73

In dieser Rubrik berichtet der Präsident des Kantonalverbandes,
Kantonsrat Hans Egloff, über Aktuelles aus dem HEV Kanton Zürich.

Wahltag!

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

können Sie in diesem Heft nachlesen, wie
Sie effektvoll wählen. Im Innenteil des
Heftes finden Sie zudem die Kandidaten-
empfehlungen Ihrer Sektion.

Die Delegiertenversammlung des HEV
Kanton Zürich hat am 16. November 2010
entschieden, für die Wahl in den Regie-
rungsrat die bisherigen Mitglieder Ursula
Gut, Thomas Heiniger, Hans Hollenstein,
Markus Kägi und Ernst Stocker zur Wahl
zu empfehlen. Diese fünf Kandidaten stel-
len sich in dieser Ausgabe selber vor.

Ebenso höflich wie eindringlich lade
ich Sie ein, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch
zu machen und damit Ihrer Stimme als
Wohn- und Grundeigentümer Gehör zu
verschaffen! ■

Am 3. April an die Wahlurnen!

UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461
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Postfach
8038 Zürich


